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5.

6. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifizierten die
deutschen Behörden der Kommission am 1. Oktober den „Entwurf einer Formulierungshilfe für den Änderungsantrag“ (im
Folgenden „notifizierter Entwurf“).
Auf der Grundlage des notifizierten Dokuments beabsichtigt Deutschland, die Ausbreitung und das Missbrauchsrisiko von
drei Stoffen, nämlich Lachgas, 1,4-Butandiol (BDO) und Gamma-Butyrolacton (GBL), zu verringern. Dazu ist es notwendig,
die bestehende Struktur der NpSG aufgrund der Wirkungsweise der Substanzen, des Ausmaßes des Missbrauchs und des
damit verbundenen Gesundheitsrisikos anderer psychoaktiver Substanzen weiterzuentwickeln.
Damit die Dienststellen der Kommission ihre Prüfung gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts
abschließen können, werden die deutschen Behörden gebeten, auf folgendes Ersuchen um ergänzende Informationen zu
antworten:
- Bitte begründen Sie die Notifizierung als dringende Maßnahme, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
wie bei Lachgas die Probleme im Zusammenhang mit der Gefahr des Stoffes und den damit verbundenen Folgen seit
mehreren Jahren bekannt sind und mit den Mitgliedstaaten erörtert werden. In Deutschland gibt es Belege dafür, dass
dieses Thema seit 2022 diskutiert wird, was sich nicht in vollem Umfang als Reaktion auf eine unerwartete Bedrohung
qualifiziert, was eine der zwingenden Voraussetzungen für eine Notifizierung als Dringlichkeit ist.
- Bitte erläutern Sie, wie die beabsichtigte Maßnahme sicherstellen wird, dass Lachgas weiterhin verkauft werden kann,
wenn es als EU-zugelassener Lebensmittelzusatzstoff rechtmäßig in der EU in Verkehr gebracht wird, insbesondere im
Hinblick auf das beabsichtigte allgemeine Verbot des Online-Handels.

Die deutschen Behörden werden gebeten, so bald wie möglich zu antworten, damit die Kommissionsdienststellen die
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Maßnahme und ihre Dringlichkeit prüfen können.
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